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Texte du Praesidium Amendement proposé

(2) Abweichend von Absatz 1 und unbescha-

det des [Artikels III-62 (ex-95)] nimmt der

Rat einstimmig Europäische Gesetze oder

Rahmengesetze an, die Folgendes betref-

fen:

a) Maßnahmen überwiegend steuerlicher

Art;

b) Maßnahmen, die

i) die Raumordnung berühren;

ii) die mengenmäßige Bewirtschaftung

der Wasserressourcen berühren oder

die Verfügbarkeit dieser Ressourcen

mittelbar oder unmittelbar betreffen;

iii)die Bodennutzung mit Ausnahme der

Abfallbewirtschaftung berühren;

c) Maßnahmen, welche die Wahl eines

Mitgliedstaats zwischen verschiedenen

Energiequellen und die allgemeine

(2) Abweichend von Absatz 1 und unbescha-

det des [Artikels III-62 (ex-95)] nimmt der

Rat einstimmig Europäische Gesetze oder

Rahmengesetze an, die Folgendes betref-

fen:

a) Maßnahmen überwiegend steuerlicher

Art;

b) Maßnahmen, die

i) die Raumordnung berühren, wobei

die Zuständigkeit der Mitglied-

staaten für Raumplanung und

Städtebau zu achten ist;

ii) die mengenmäßige Bewirtschaftung

der Wasserressourcen berühren oder

die Verfügbarkeit dieser Ressourcen

mittelbar oder unmittelbar betreffen;

iii)die Bodennutzung mit Ausnahme der

Abfallbewirtschaftung berühren;

c) Maßnahmen, welche die Wahl eines

Mitgliedstaats zwischen verschiedenen

Energiequellen und die allgemeine



Struktur seiner Energieversorgung er-

heblich berühren.

Der Rat kann einstimmig einen Europäi-

schen Beschluss erlassen, in dem festgelegt

wird, in welchen der in diesem Absatz ge-

nannten Bereichen der Rat mit qualifizier-

ter Mehrheit beschließt.

In allen Fällen beschließt der Rat nach An-

hörung des Europäischen Parlaments, des

Ausschusses der Regionen und des Wirt-

schafts- und Sozialausschusses.

Struktur seiner Energieversorgung er-

heblich berühren.

Der Rat kann einstimmig einen Europäi-

schen Beschluss erlassen, in dem festgelegt

wird, in welchen der in diesem Absatz ge-

nannten Bereichen der Rat mit qualifizier-

ter Mehrheit beschließt.

In allen Fällen beschließt der Rat nach An-

hörung des Europäischen Parlaments, des

Ausschusses der Regionen und des Wirt-

schafts- und Sozialausschusses.

Begründung:

Auch soweit im Umweltbereich raumordnungsrelevante Maßnahmen getroffen werden können,

muss sichergestellt sein, dass die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für Raumplanung und Städtebau

gewahrt wird.


